
561 der Beilagen. — Konstituierende Nationalversammlung.

Vorlage der Staatsregierung.

Gesetz
vom . .

zur

vorläufige Regelung der Besoldung der Lehrerschaft an staatlichen
mittleren und niederen Unterrichtsanstalten.

Die Nationalversammlung hat beschlossen:
8 i.

Die (wirklichen) Lehrer an staatlichen mittleren
und niederen Uuterrichtsanftalten, die nach § 58
des Gesetzes vom 28. Juli 1917, R. G. Bl.
Nr. 3t 9 (Lehrerdienstpragmatik), in die Gruppe A
geboren, beziehen an Stelle des bisherigen Ge¬
haltes samt Aktivitätszulage einen Grundgehalt von
3000 K jährlich, der sich nach dem 3. und
6. Jahre um je 1400 K und nach je weiteren
drei Jahren bis einschließlich zum 24. Jahre um
je 1200 K (Triennalzulagen) bis auf 16.000 K
jährlich erhöht.

§ 2.

(1) Die Direktoren der staatlichen mittleren und
niederen Unterrichtsanstalten beziehen an Stelle der
bisherigen Funktionszulage neben dem in 8 l be-
zeichneten Grundgehalt samt Erhöhungen eine für
den Ruhegenuß anrechenbare Direktorszulage von
2400 K jährlich, die unter Berücksichtigung der
örtlichen Verhältnisse und des Umfanges der Unter¬
richtsanstalt um einen in den Ruhegenuß nicht ein¬
rechenbaren Betrag bis auf 4000 K jährlich erhöht
werden kann; bei größeren Unterrichtsanstalten
künstlerischer und technischer Richtung kann "die
Direktorszulage um einen weiteren in den Ruhe¬
genuß nicht einrechenbaren Betrag bis auf 6000 K
jährlich erhöht werden.

(2) Die Direktoren der staatlichen Unterrichts-
anstalten, denen eine Naturalwohnung nicht zur
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Benutzung zugewiesen ist, erhalten außerdem eine
unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse
vorn zuständigen Stnatsamte festzusetzende Wohnungs-
entschüdigungszulage.

0) Lehrer, die mit der einstweiligen Leitung
einer staatlichen Unterrichtsanstalt betraut sind,
erhalten hierfür eine für den Ruhegenuß nicht an¬
rechenbare Zulage im Betrage der im Absatz 1
vorgesehenen Direktorszulage.

(!) Die im tz 4, Absatz 1, des Gesetzes vom
Ist). Septernber 1898, R. G. Bl. Nr. 175, fest¬
gesetzte, in den Ruhegenuß nicht einrechenbare Zu¬
lage der Fachvorstände an gewerblichen Unterrichts¬
anstalten wird auf 2400 K erhöht und kann bei
größeren Fachabteilnngen bis aus 3000 K jährlich
erhöht werden.

(5) Die Fachgruppenvorsteher an der Staats¬
akademie für Musik und darstellende Kunst beziehen
eine für den Ruhegenuß nicht anrechenbare Zulage
von 3000 K jährlich.

§ 3.

Tie (wirklichen) Lehrer an staatlichen mittleren
und niederen Unterrichtsanstalten, die nach tz 58
der Lehrerdienstpragmatik in die Gruppe B gehören,
erhalten an Stelle des bisherigen Gehaltes samt
Aktivitätszulage einen Grundgehalt von 4800 K
jährlich, welcher sich nach je drei Jahren bis ein¬
schließlich zum 24. Jahre um je 800 K (Triennal-
znlagen' bis auf I I.200 bl jährlich erhöht.

8 4.

Die Ovirklichen) Lehrer der Gruppe,; I
und B, die an Privaten Unterrichtsanstalteil auf
Grund der mit den Schulerhaltern getroffenen Ver¬
einbarungen vom Staate ernannt oder zur Dienst¬
leistung zugewiesen sind, sind in den Bezügen deii
Lehrern gleicher Gruppe an den staatlichen mittleren
oder niederen. Unterrichtsanstalteil gleichgestellt.

§ 5.

3ur die Erlangung der Gehaltserhöhungen
(Triennalzulagen) ist die nach den bisherigen Vor¬
schriften für Gehaltserhöhungen anrechenbare, vor
oder nach Inkrafttreten dieses Gesetzes znrückgelegte
Dienstzeit maßgebend.

8 9.

(0 Die an staatlichen mittleren und niederen
Unterrichtsanstalten bestellten Supplenten und Assi¬
stenten, die mit der Lehrverpflichtung eines (wirk¬
lichen) Lehrers beschäftigt sind.und, sofern für die
betreffende Diensteskategorke eine bestimmte Lehr-
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befähigung vorgeschriebeil ist, diese erlangt haben,
erhalten jährliche Remunerationen, nnd zwar

a) 5000 K jene Supplenten und Assistenten,
denen im Falle der Ernennung zunl (wirk¬
lichen) Lehrer (Gruppe A) ein Grundgehalt
jährlicher 6000 iL gebührt (8 1);

b) 4000 K jene Supplenten und Assistenten,
denen im Falle der Ernennung zum (wirk¬
lichen) Lehrer (Gruppe 6) ein Grundgehalt
jährlicher 4800 K gebührt (§ 3).

(2) Supplenten und Assistenten, welche nach Er¬
langung der vorgeschriebenen Lehrbefähigung, wenn
eine solche zur definitiven Anstellung gefordert ist,
nicht mit bem Mindestausmaß der Lehrverpflichtung
eines (wirklichen) Lehrers beschäftigt sind, erhalten
für jede wöchentliche Unterrichtsstunde eine Remune¬
ration (Stundenhonorar), und zwar wenn sie in die
Gruppe A gehören, von 250 K jährlich und wenn
sie in die Gruppe B gehören, eine solche von 200 K
jährlich.

(3) Die den Supplenten und Assistenten nach
§ 50 der Lehrerdienstpragmatik gebührenden Remu-
nerationserhöhungen werden mit 20 vom Hundert
nach dem zweiten und mit weiteren 10 vom Hundert
nach dem vierten Jahre der Dienstleistung festgesetzt.

j5) Die all staatlichen mittleren nild niederen
Unterrichtsanstalten bestellten Supplenten und
Assistenten (mit Ausnahme der Assistenten an ge¬
werblichen Staatslehranstalten) werden, falls sie
nicht schon früher eine fystenlisierte Lehrstelle er¬
halten haben sollten, ohne Inanspruchnahme der
jeweils systemisierten Lehrstellen auf Anmeldung
zu definitivell Supplenten auf einen' ihnen zu be¬
stimmenden Dienstposten ernannt, wenn sie mindestens
zwei liach den geltenden Vorschriften anrechenbare
Jahre in der Eigenschaft eines mit der Lehrver¬
pflichtung eines (wirklichen) Lehrers beschäftigten
Supplenten oder Assistenten an staatlichen oder mit
Öffentlichkeitsrecht beliehenen nichtstaatlichen mitt¬
leren oders niederen Lehranstalten mir mindestens
„guter" Qualifikation tatsächlich zugebracht und
während dieser Zeit den in § 50 der Lehrerdienst-
pragmatik für die Erlangung der Remunerations-
erhöhungen festgesetzten' Bedingungen entsprochen
haben. Die für diese Ernennung erforderliche zwei¬
jährige Verwendung im Lehramt verkürzt sich für
Supplenten nnb Assistenten, die vor ihrer Bestellung
mindestens 24 Monate in aktiver militärischer
Dienstleistung während des Krieges gestanden sind,
auf ein Jahr.

cs) Die im 8 62, letzter Absatz, der Lehrer¬
dienstpragmatik festgesetzte achtjährige Besörderungs-
frist wird aus sechs Jahre abgekürzt.

(g) Supplenten und Assistenten, die vor Erlan¬
gung der geforderten Lehrbefähigung in Verwendung
genommen werden >8 8, letzter Absatz, Lehrer-
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dienstpraglnatik) erhalten von den im Absatz 2 fest¬
gesetzten Remunerationen 80 vom Hundert.

§ 7.

0) Lehrkräfte, die ohne Bestellung zu Supplenten
«Assistenten) aushilfsweise zur Unterrichtserteilung
in Verwendung genommen werden, erhalten für jede
wöchentliche Unterrichtsstunde eine Remuneration
von 300 Li jährlich. Die gleiche Remuneration be¬
ziehen die (wirklichen) Lehrer (Direktoren) und
Supplenten. (Assistenten) für jede das Höchstausmaß
ihrer Lehrverpflichtung übersteigende wöchentliche
Unterrichtsstunde.

(2) Diese Remunerationen können nach Erfordernis
der Verhältnisse fallweise angemessen erhöht werden.

8 8.

0) Religionslehrer, die nicht als wirkliche Lehrer
oder Supplenten für ihr Fach angestellt find, ferner
Nebenlehrer für Lehrgegenstandc, deren Besuch den
Schülern der Unterrichtsanftalten neben den ver¬
bindlichen Lehrgegenständen freigestellt ist, erhalten
für die wöchentliche Unterrichtsstunde eine Remune¬
ration (Stundenhonorar) von 300 K jährlich.

i2) Diese Remunerationen können nach Erfordernis
der Verhältnisse fallweise angemessen erhöht werden.

8 9.

-0 Aus die (wirklichen) Lehrer und Direktoren
sowie auf 'die Supplenten und Assistenten der staat¬
lichen mittleren und niederen Unterrichtsanstalten
finden die Bestimmungen der §§ 6, 7, 8, 9, 11,
15, 16 und des 1. Absatzes des § 17 des Ge¬
setzes vom.) . . . . (Besoldungs¬
übergangsgesetz) Anwendung.

(“) Die Bestimmungen des Gesetzes vom 28. Juli
> 917, R. G. Bl. Nr. 319 (Lehrerdienstpragmatik),
sowie die sonstigen Vorschriften bleiben, soweit sic
nicht durch dieses Gesetz aufgehoben oder abgeändert
werden, aufrecht.

8 10.

Dieses Gesetz, mit dessen Durchführung die
beteiligten Staatsämter betraut sind, tritt mit dem
1. Jänner 1920 in Wirksamkeit.

Staatsdruckerei.
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